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Drucksache 

- öffentlich - 
DS-347-1/21-26 

 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 
 

Datum 08.03.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 09.03.2023 beschlussempfehlend 
Stadtverordnetenversammlung 23.03.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Karl-Heinz Schneckenberger vom 08.03.2023 zur 
DS 347/21-26 - Städtebauliches Zielkonzept Rüsselsheim West 
 
 
Beschlusstext: 
Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.03.2023: 
Die CDU-Fraktion meldet zur DS 347/21-26 Beratungsbedarf an. 
 
Herr Stadtrat Kraft wird die Fraktionsvorsitzenden kurzfristig zu einem Termin einladen, in dem 
diese über den der Stadt bekannten Stand des Verkaufsprozesses informiert werden. Dieser ist 
unabhängig vom zu schaffenden Planungsrecht und der Drucksache zu sehen. 
 
Die Abstimmung zur DS 347/21-26 erfolgt in der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2023: 
Abstimmungen über die vorliegenden Anträge/Änderungs-/Ergänzungsanträge der Fraktionen: 
 
1.) Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Karl-Heinz Schneckenberger vom 
08.03.2023: 
 
Der Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Karl-Heinz Schneckenberger: 
 
„Im Teilbereich Mainzer Straße (Nord) wird die für urbanes Gewerbe vorgesehene Fläche 
(Variante 2) halbiert und für Wohnen vorgesehen.“ 
 
wird mit 39 Nein-Stimmen bei 1 Ja-Stimme abgelehnt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, 23.03.2023 
 
Jens Grode 
Stadtverordnetenvorsteher 
 




